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30. Juni 2009:
Bundesverfassungsgericht in Deutschland ordnet keine  

Änderung des lissabon-Vertrags an; Klagen zurückgewiesen.
Ratifizierung in Deutschland voraussichtlich im September.

Auch in Deutschland hat das Höchstgericht die Chancen nicht wahrgenommen, die zahlreiche Kläger 
unabhängig voneinander in ihren Schriftsätzen aufgezeigt und begründet haben. Der Richtersenat verlangt 
in seinem Urteil darüber lediglich eine Nachbesserung der Umsetzungsgesetze innerhalb Deutschlands 
und hat am Lissabon-Vertrag selbst keinerlei Änderungen (als Voraussetzung für die Zustimmung Deutsch-
lands) verlangt. Die Umsetzungsgesetze für Deutschland sollen in einer Sondersitzung des Bundestages 
ab 26.8. beraten und am 8. September beschlossen werden. Mit der Unterschrift von Bundespräsident 
Köhler ist dann kurz danach zu rechnen. Am 2. Oktober soll dann die neuerliche Volksabstimmung in 
Irland stattfinden.

Das Urteil des Zweiten Senats des Bundesverfas-
sungsgerichts läßt erwartungsgemäß den Vertrag 
von Lissabon passieren, macht aber dessen Rati-
fikation von einem neuen Begleitgesetz abhängig, 
welches die Gesetzgebung gegenüber der Regie-
rung stärkt. Die Demokratie, den Rechtsstaat und 
auch den Sozialstaat hat das Gericht jedoch nicht 
gegen die ´Diktatur der Bürokraten´ verteidigt. Die 
Subsumtion1) unter seine dogmatisch weitgehend 
richtigen Rechtssätze ignoriert die Machtfülle der 
Union.  Die Wirtschaftsordnung schützt es nach wie 
vor nicht vor dem Marktradikalismus des Binnen-
marktprinzips, zumal die Finanzmärkte nicht vor 
der weltweit wirksamen Kapitalverkehrsfreiheit. Die 
Handelspolitik überläßt es weiterhin der ausschließ-
lichen Zuständigkeit der Union, welche sich einseitig 
dem Freihandel verpflichtet. Die Bundeswehr wird 
zu Kriegen in aller Welt verpflichtet. 

Die wesentliche Rechtsetzung ist Sache der Union, 
deren Organe nicht demokratisch zu legitimieren 
vermögen, auch nicht das Europäische Parlament. 
Das sieht der Senat nicht anders. Von den wich-
tigsten Politiken bleibt dieses „Parlament“ ohnehin 
ausgeschlossen, vor allem von der Militär-, Wirt-
schafts- und Währungspolitik. Der Europäische Rat 
wird ermächtigt, die vertragliche Verfassungspo-
litik (außer der Außen- und Sicherheitspolitik) ohne 
Zustimmung des Europäischen Parlaments durch 
Beschluß zu ändern, wenn alle Mitgliedstaaten 

zustimmen. Für dieses vereinfachte Vertragsände-
rungsverfahren verlangt das Gericht ein Gesetz von 
Bundestag und Bundesrat. Diese Verfassungskor-
rektur ist ein Erfolg der Verfassungsbeschwerden, 
ändert freilich im Parteienstaat wenig an der 
Entmachtung des Volkes. Das Gericht stärkt die 
Legislative, entgegen dem Vertragstext, auch, wenn 
die familienrechtlichen oder die strafrechtlichen 
Befugnisse der Union erweitert werden sollen. 
Zudem wird der militärrechtliche Bundestagsvorbe-
halt aufrecht erhalten. Auch die Flexibilitätsklausel 
darf ohne Zustimmung der Legislative nicht derart 
genutzt werden, daß sie weitere Hoheitsrechte auf 
die Union überträgt. „Die Integrationsverantwor-
tung“ sollen „die staatlichen Vertretungsorgane der 
Völker“ wahrnehmen. Aber das Defizit demokra-
tischer Legitimation des mächtigen Gerichtshofs2) 
spricht der Senat gar nicht erst an.

Das Gericht hat nicht zugestanden, daß die Union 
spätestens mit dem Reformvertrag ein Staat, ein 
Bundesstaat, wird, aber eingeräumt, daß sie „inzwi-
schen in einigen Politikbereichen einem Bundes-
staat entsprechend – staatsanalog – ausgestaltet 
ist“. Im Widerspruch dazu „bleiben die internen 
Entscheidungs- und Ernennungsverfahren überwie-
gend völkerrechtsanalog dem Muster einer inter-
nationalen Organisation verpflichtet“. Das ist der 
rechtliche Widerspruch, über den das Wort „supra-
national“ nicht hinweghilft. Die Mitgliedstaaten 

1) Unterordnung, Zusammenfassung unter einem Begriff 2) gemeint ist hier der EuGH, Europäischer Gerichtshof

Zum Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts  
über den Vertrag von Lissabon

von Karl Albrecht Schachtschneider
Nürnberg, 2. Juli 2009



werden zu Verwaltungsprovinzen, weitaus weniger 
eigenständig als die Länder in Deutschland. Einen 
Staatsbegriff hat das Gericht nicht zu definieren 
versucht. 

Wenn und weil der Staat als Republik „die Verei-
nigung einer Menge von Menschen unter Rechts-
gesetzen“ (Kant) ist, kann die Staatseigenschaft 
der Union nicht bestritten werden. Für die eigen-
ständige Legitimation der Unionsgewalt fehle „ein 
einheitliches europäisches Volk als Legitimations-
subjekt“ – richtig! Deswegen ist diese Gewalt nicht 
legitimiert. Die „in den Mitgliedstaaten verfaßten 
Völker“ sollen „die maßgeblichen Träger der öffent-
lichen Gewalt“ bleiben. Dann muß ihnen die exis-
tentielle Staatsgewalt verbleiben.

Die nationalen Parlamente würden die Recht-
setzung der Union legitimieren. Dafür müssen sie  
deren Politik  verantworten und darum voraus-
sehen können. Das gewährleiste „das Prinzip der 
begrenzten Einzelermächtigung“, das im Vertrag 
stehe und nach wie vor nicht verletzt werde. Das 
ist die demokratiedogmatische Lebenslüge des 
Integrationismus. Mit der Offenheit und Breite der 
einzelnen Ermächtigungen in den Texten und erst 
recht deren extensiver Handhabung hat sich das 

Gericht wiederum, wie schon im Maastricht-Urteil 
von 1993, nicht auseinandergesetzt. Das hätte 
seine Erkenntnisse ad absurdum geführt. Mit der 
erneuten Mahnung, die Ermächtigungen eng zu 
handhaben, ist nichts getan. Deren Grenzen sind 
gänzlich ungewiß.

Das Urteil überrascht angesichts der parteilichen 
Besetzung des Gerichts nicht. Karl Jaspers hat 
vor einem halben Jahrhundert gewarnt: „Von der 
Demokratie zur Parteienoligarchie. Von der Partei-
enoligarchie zur Diktatur“. Der zweite Schritt ist die 
rechtlose Politik der europäischen Integration. Das 
Integrationsprinzip darf nicht über das Rechtsprinzip 
gestellt werden. Wer ein europäisches Europa 
gestalten will, muß aus der Union ausscheiden, um 
neue Verträge zu erzwingen. Nur die Völker sind 
befähigt, das Recht zu verwirklichen. Große Politik 
bedarf der Volksabstimmungen. Als Wächterrat des 
Parteienstaates hat sich der Zweite Senat bestens 
bewährt, als Gericht des Volkes hat es sich verab-
schiedet.

Hoffnungsvoll schauen wir nach Irland.
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